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 Veröffentlicht am 18.06.2004

Rechtssatz

§ 11 FSG-GV sieht in seinem Abs 2 bei Zuckerkranken, die mit Insulin behandelt werden müssen, nur in Beziehung auf

eine Lenkberechtigung der Gruppe 2 zwingend die amtsärztliche Nachuntersuchung vor.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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